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Im Erkenntnisverfahren über Vergütungsanspriiche des vom  
besonderen Vertreter mit der Geltendm achung von E rsatzan 
sprüchen beauftragten Rechtsanw alts vertritt der besondere 
Vertreter jedenfalls dann die Aktiengesellschaft, wenn dieses 
Verfahren rechtshängig w ird, bevor die G eltendm achung der 
Ersatzansprüche durch den besonderen Vertreter abgeschlos
sen ist...........................................................................................................  152

D ie Anw endung des gemäß Art. 22 A bs. I E u E rb V O  gew ähl
ten englischen Erbrechts verstößt jedenfalls dann gegen den 
deutschen ordre public im Sinne von Art. 35 E u E rb V O , wenn 
sie dazu führt, dass bei einem Sachverhalt mit hinreichend 
starkem  Inlandsbezug kein bedarfsunabhängiger P flichtteils
anspruch eines K indes besteht...........................................................  166

a) Bei dem Vertrieb von Eintrittskarten über eine Vorver
kaufsstelle, die als Kom m issionärin des Veranstalters handelt, 
wird zwischen dieser und dem  K äufer ein Rechtskaufvertrag 
abgeschlossen. Kaufgegenstand ist das Recht auf Teilnahme an 
der von dem Veranstalter durchzuführenden Veranstaltung, 
das durch die Eintrittskarte als kleines Inhaberpapier (§ 807 
B G B ) verbrieft ist und durch deren Übereignung (§§ 929 ff.
B G B ) übertragen wird.
b) Auf diesen Rechtskaufvertrag ist § 312g Abs. 2 N r. 9 B G B  
anzuwenden. E in  W iderrufsrecht nach § 312g Abs. 1 B G B  
besteht hierfür deshalb auch dann nicht, wenn ein Fern absatz
vertrag vorliegt.
c) M it der Ü bereignung der Eintrittskarte hat die Vorver
kaufsstelle ihre Verpflichtung aus dem  Rechtskaufvertrag 
vollständig erfüllt. Für eine nachträgliche A bsage der Veran
staltung haftet sie dem K äufer gegenüber grundsätzlich nicht.
D ies gilt auch dann, wenn die Veranstaltung wegen eines au f 
G rund der C O V ID -19-Pandem ie erlassenen Veranstaltungs
verbots abgesagt w erden muss.
d) D er K äufer kann von der Vorverkaufsstelle bei einer pan
dem iebedingten Absage einer Veranstaltung die Rückzahlung 
des Ticketpreises nicht wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage 
verlangen, wenn ihm der Veranstalter als Ersatz für den A u s
fall einen W ertgutschein nach Art. 240 § 5 E G B G B  Angeboten
hat. D essen Annahme ist dem K äufer in der Regel zum utbar. 182
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